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.,AN FRA G~. 

der Abgeordneten Mage Rächtl 

und Genossen 

an den BundesmÜlister fHr Lanc',~sverteidigung 

betreffend die Vorverlegung des Zapf'enstreiches 

Im Bundesministerium . für Landesverteidigung g'ibt es 

of'fensichtlich Bestrebungen, den Zap:fenstrej.ch von 

derzeit 2lJ..00 Uhr auf' 22.00 tnlT vorzuverlegen. 

So hat das Armeek6mman.do in einem Befehl die Nacht­

ruhe mit 22.00 Uhr festgesetzt. Der Zapfenstreich 

um 24.00 Uhr besteht daher dami t nur mehr au:f dem 

Papier. Zugleich vrurde bekannt, daß im sogenannten 

,~ Truxa ·-Entwurf''' für eine neue AJ)V - der allerdings 

in der Zwischenzeit offensichtlich in. seiner Gesamt­

hei t ats unbrauchbar erachtet und deshalb ver,<{orf'en 

werden mußte, weil ja via Press(~ an die Öffentlich­

keit gelangte Bestimmungen eher Heiterkeitserfolge 

erzielt haben - der Zapfenstreich und die Nachtruhe 

ebenfalls mit 22.00 Uhr festgesetzt lvurden. 

Die unterzeichneten Abgeord~eten richten daher an den 

Bundesminister für Landesvertei.digung folgende 

Anfrage: 

1) Besteht Ihrerseits die Absicht, Zapfenstreich 

und Nachtruhe mit 22.00 Uhr festzusetzen? 

2) Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Versuch, jene 

Soldaten, die eine Nachtruhe uw. 22.00 Uhr ,,,Hnschen, 

in eigene Zimmer zusammenzufassen., gemacht ? 
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3) Halten S:.Le den Berehl des Armeekomma.ndos vom 

13. 2. '1978, womit die Nachtruhe mit 22.00 Uhr 

'f'estgesetzt '.rird und somit der Zapf'en,st.reich um 

24.00 Uhr praktisch außer Kraft tritt, für gerecht­

fertigt ? 
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